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Die Entschuldigungen müssen spätestens eine Woche nach Wiedererscheinen in der 
Schule vom Fachlehrer abgezeichnet werden. Versäumen Sie eine Klausur, so legen Sie 
unverzüglich ein ärztliches Attest vor. Im Falle einer Erkrankung, die länger als eine 
Woche dauert, reichen Sie innerhalb einer Woche ein ärztliches Attest ein.
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